
 Beitragsordnung 
 

Der Jahresbeitrag setzt sich aus Hauptvereinsbeitrag und Abteilungsbeitrag zusammen.    Stand: 01.01.2025 

 
 
 

 
Hauptvereins-

beitrag 

 

Ballett 

Kickboxen 
& Selbst-
verteidi-

gung 

Fußball 
Gewicht- 

heben 
Handball Judo 

Leicht- 
athletik 

Ringen Tanzen Tennis Turnen 

Kinder bis 6 

65,00 € 

  

10,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00 € 25,00 € 18,00 € 40,00 € 

 0,00 € 

30,00 € Kinder bis 10     40,00 € 

Kinder bis 14    77,00 € 

Jugendliche bis 18, 
Azubi, Studenten 

75,00 €   
10,00 € 

30,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 18,00 € 40,00 €  77,00 € 30,00 € 

Erwachsene 135,00 €   
10,00 € 

50,00 € 30,00 € 45,00 € 50,00 € 25,00 € 50,00 €  153,00 € 35,00 € 

Ehepaare 176,00 €   
10,00 € 

     30,00 €  266,00 €  

Familie mit 1 Kind 

210,00 € 

  
10,00 € 

     60,00 €  307,00 €  

Familie mit mehr 
Kindern 

  
10,00 € 

     70,00 €  348,00 €  

Rentner 75,00 €   
10,00 € 

     30,00 €  153,00 €  

Rentner Ehepaar 90,00 €   
10,00 € 

     30,00 €  266,00 €  

Single mit 1 Kind 

182,00 € 
  

10,00 € 
         

Single                      
mit mehr Kindern 

  
10,00 € 

         

Kurs 1   184,00 € 
 

      10er-Karte   

Kurs 2   245,00 € 
 

         

• Mitgliedsjahr = Kalenderjahr. Bei Eintritt im 1.Halbjahr eines Jahres wird der volle Mitgliedsbei-
trag, bei Eintritt ab dem 2.Halbjahr der halbe Mitgliedsbeitrag erhoben.  

• Für den multifunktionalen Mitgliedsausweis erheben wir eine Herstellungsgebühr in Höhe von 
10,00 €, die einmalig mit dem ersten Lastschrifteinzug des Beitrags eingezogen wird. Bei Verlust 
wird eine Gebühr von 25,00 € erhoben.  

• Schüler, Studierende, Auszubildende, Behinderte ab 50 % GdB, Wehr- und Zivildienstleistende 
werden auf Nachweis in die Beitragsart „Jugendliche bis 18 Jahren“ eingestuft. Wehr- und Zivil-
dienstleistende werden zusätzlich im Hauptverein beitragsfrei gestellt. Anträge auf Beitragser-
mäßigung sind schriftlich und mit entsprechendem Nachweis an die Geschäftsstelle bis spätes-
tens 10. Januar eines Mitgliedsjahres zu richten. 

• Mitgliedsbeiträge werden grundsätzlich per SEPA-Lastschrift eingezogen. Für gescheiterte 
Lastschriften oder Mahnungen wird eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € erhoben.  

• Lastschrift-Termine sind die ersten 5 Arbeitstage im Februar und für während des Mitgliedsjah-
res neu eingetretene Mitglieder im Juni und November.  

• Eine Kündigung der Mitgliedschaft in Abteilung oder im Hauptverein ist schriftlich per E-Mail 
oder Brief bis spätestens 15.11. des laufenden Mitgliedsjahres bei der Geschäftsstelle einzu-
reichen. Später eingegangene Kündigungen wirken erst auf das Ende des darauffolgenden 
Mitgliedsjahres. 

• In Härtefällen und auf schriftlichen Antrag können Beitragsermäßigungen vom Vorstand des 
Hauptvereins genehmigt werden.  


